Das Grundbuch

Im Grundbuch werden die Rechtsverhältnisse an den Grundstücken nachgewiesen. Das können sein: Eigentumsverhältnisse, Lasten und Beschränkungen sowie Rechte an einem Grundstück. Die Bezeichnung der Grundstücke erfolgt nach den Angaben des Liegenschaftskatasters.

Besondere Grundbücher werden geführt für grundstücksgleiche Rechte, und zwar für das Erbbaurecht (Erbbaugrundbuch) und für das Wohnungseigentum (Wohnungsgrundbuchblätter).

1. Geschichtliche Entwicklung
1783 : Preußisches Hypothekenbuch
Hier wurden alle mit Hypotheken belasteten Grundstücke nachgewiesen. Ab 1839 erfolgte die Bezeichnung dieser Grundstücke nach dem Grundsteuerkataster.

1872 : Preußische Grundbuchordnung
Alle Grundstücke wurden buchungspflichtig. Befreit von der Buchungspflicht sind die Grundstücke der Gebietskörperschaften ( Gemeinden, Städte usw.), der Kirchen.. Schulen und Bahnen, öffentliche Wege und Gewässer. Diese Grundstücke können auf Antrag in das Grundbuch übernommen werden.

1897 : Reichsgrundbuchordnung
Rahmengesetzgebung des Reiches; die Länder können spezielle Vorschriften über die Grundbuchführung erlassen.

Die eigentumsrechtlichen Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), das am 1.1.1900 in Kraft trat, erforderte eine reichseinheitliche Rahmengesetzgebung des Grundbuches.

1935 : Reichsgrundbuchordnung
           Die Grundbuchführung wurde reichseinheitlich geregelt.

Die Grundbücher werden bei den Grundbuchämtern der Amtsgerichte geführt.

2. Einrichtung des Grundbuches
Das Grundbuch wird als "Loseblattgrundbuch" geführt. Es gliedert sich in

‑

Aufschrift,

‑

Bestandsverzeichnis,

‑

den 3 Abteilungen.

2.1   Aufschrift
Dazu gehören der Name des Amtsgerichtes, der Grundbuchbezirk (= Gemeindebezirk ) und die Nummer des Grundbuchblattes.

2.2   Das Bestandsverzeichnis
Es enthält geordnet nach lfd. Nummern die Grundstücke mit den Katasterangaben Gemarkung, Flur, Flurstück, LB‑Nr., Nutzungsart, Lage und Fläche.

Als Grundstück wird im Grundbuch eine Bodenfläche bezeichnet, die den gleichen rechtlichen Bedingungen unterliegt und unter einer lfd. Nummer im Bestandsverzeichnis eines Grundbuchblattes aufgeführt ist. Es kann aus mehreren Katasterflurstücken bestehen, auch wenn diese räumlich voneinander getrennt liegen ( siehe auch Grundstücksdefinitionen ).

In der Regel wird allerdings vom Grundbuchamt für jedes Flurstück eine lfd. Nummer im Bestandsverzeichnis vergeben.

2.3 Die drei Abteilungen
2.3.1 Die Abteilung I
Bezeichnung der Eigentümer und der mit dem Eigentum verbundenen Rechte.

2.3.2 Die Abteilung II - Lasten, und Beschränkungen
Lasten und Beschränkungen des Grundeigentums, wie z.B. Vorkaufsrecht, Erbbaurecht, Dienstbarkeiten (Nießbrauch, Wege‑, Wohnrecht usw.), Reallasten( an den Begünstigten sind regelmäßig wiederkehrende Leistungen zu erbringen in Form von Geld oder Naturalien ) und Verfügungsbeschränkungen ( z.B. Zwangsversteigerungsvermerk ).

Dienstbarkeiten können zugunsten einer Person (persönliche Dienstbarkeit ) oder zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines Grundstückes (= Grunddienstbarkeit ) eingetragen werden.

2.3.3 Die Abteilung III - Hypotheken, Grund‑ und Rentenschulden
Hypothek    :
Die Hypothek ist die Belastung des Grundstückes zur Sicherung einer Forderung. Sie setzt ein Schuldverhältnis voraus. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit haftet der Eigentümer mit dem Grundstück und seinem sonstigen Vermögen.

Grundschuld : Eine Belastung des Grundstückes in der Weise, dass aus dem Grundstück eine Geldleistung zu zahlen ist. Im Unterschied zur Hypothek ist die Belastung an keine Forderung  gebunden . Folglich haftet bei einer Grundschuld der Eigentümer nur mit dem Grundstück.

Rentenschuld :Das ist eine Form der Grundschuld, bei der aus dem Grundstück zu regelmäßig wiederkehrenden Terminen eine bestimmte Geldsumme    ( =  Rente ) zu zahlen ist.

3. Grundakten
Für jedes Grundbuch werden Grundakten geführt. Sie enthalten sämtliche Urkunden und Schriftstücke, die zu Grundbucheintragungen geführt haben ( Beisp.: Kauf‑ und Auflassungsvertrag, Fortführungsmitteilungen des Katasteramtes usw. ). Weiter gehört zu den Grundakten eine wortgetreue Abschrift des Grundbuchblattes.

4. Grundbucheintragungen
Eintragungen und Löschungen im Grundbuch müssen beantragt und von demjenigen, dessen Rechte durch sie betroffen sind, in Form einer öffentlichen oder öffentlich beglaubigten Urkunde bewilligt werden.

Die Eintragungen im Grundbuch genießen öffentlichen Glauben , d.h., der Inhalt des Grundbuches gilt als richtig bis das Gegenteil bewiesen wird. Die Bedeutung des öffentlichen Glaubens liegt darin, dass der gutgläubige Erwerb von Nichtberechtigten geschützt wird.

Von den Katasterangaben nehmen die Angaben, die die Lage des Grundstückes bezeichnen ‑ Gemarkung, Flur und Flurstücksnummer ‑ und damit indirekt die Messungszahlen, am öffentlichen Glauben des Grundbuches teil.

Ist ein Grundstück mit mehreren Rechten belastet, so kann es sein, dass bei einer Zwangsvollstreckung nicht alle Gläubiger befriedigt werden. Dann entscheidet das Rangverhältnis , das durch die Reihenfolge der Eintragungen bestimmt wird. Den Vorrang hat in der Regel das ältere Recht, wenn kein Rangvorbehalt oder nachträglicher Rangrücktritt eingetragen wurde.

5.
Übereinstimmung Kataster ‑ Grundbuch

Zur Übereinstimmung von Grundbuch und Liegenschaftskataster teilen die Grundbuchämter den Katasterämtern die Veränderungen in der grundbuchmäßigen Bezeichnung sowie Veränderungen im Bestandsverzeichnis und in der Abteilung I durch Veränderungsmitteilungen mit.

Das Katasteramt teilt Veränderungen und Berichtigungen durch eine Fortführungsmitteilung(Früher: Auszug aus dem Veränderungsnachweis ) dem Grundbuchamt mit. 

Bei der Berichtigung eines Aufnahmefehlers erhält das Grundbuchamt zusätzlich einen beglaubigten Auszug aus der Flurkarte.

Zusätzliche Informationen zum Grundbuch im Internet unter  

http://www.wowi.de/info/finanzen/grundbuch/grundbuch.htm
In dem Bereich der Grundbuchführung erfolgt zur Zeit die Ablösung der zuvor beschriebenen konventionellen Grundbuchführung durch das elektronisches Verfahren SolumSTAR mit den Zielen:

· Sicherung und Erhaltung des Grundbuchdatenbestandes in EDV-Form unter Beachtung der dazu ergangenen gesetzlichen Bestimmungen,  

· effizientere Gestaltung und Beschleunigung der amtsinternen Arbeitsabläufe,  

· Einrichtung und Verbesserung des Services für externe Einsichtnehmer.  

Es erfolgt zukünftig eine Vernetzung der Katasterdaten des Liegenschaftsbuches (ALB) mit den Daten des Bestandsverzeichnisses des Grundbuches. Die Umstellung auf ein EDV-geführtes Grundbuches läuft z.Zt. und wird im 1. Halbjahr 2007 abgeschlossen sein. Das zuvor beschriebene Loseblattsystem wird es dann nicht mehr geben.

Weitere Informationen unter:

Elektronisches Grundbuch (EGB)
Richtlinien für den Datenaustausch zwischen Grundbuchamt und Katasteramt
Aufgaben

1.
Warum erfolgte die Bezeichnung der Grundstücke im Hypothekenbuch erst ab 1839 nach dem Kataster ?

2.
Welches Gesetz machte 1897 die Einführung der Reichsgrundbuchordnung notwendig ?

3.
Wie ist das Grundbuch gegliedert?

4.
Wie ist ein Grundstück im Rechtssinne definiert?

5.
Was versteht man unter den Rang einer Hypothek?

6.
Wie unterscheiden sich Hypotheken von Grundschulden?

7.
Was ist der Unterschied zwischen einer persönlichen Dienstbarkeit und einer    Grunddienstbarkeit?

8.  Nennen Sie einige Dienstbarkeiten!

9.
Was bedeutet der Ausdruck "Grundstücksgleiche Rechte“?  Nennen Sie zwei!

10.  Was enthalten die Grundakten?

11.
Erläutern Sie die Rechtsbegriffe Eigentum und Besitz!

12.
Wie wird man Eigentümer eines Grundstückes durch

       a) Rechtsgeschäft,

       b) einen Rechtsübergang außerhalb des Grundbuches ( 3 Beispiele)?

13.  Wie wird die Übereinstimmung zwischen Kataster und Grundbuch hergestellt?

14. Erläutern Sie das Erbbaurecht!

Gez. Nospickel

